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(2) Die gerichtliche Zulässigkeitserklärung staatlicher 
Kont'rollmaßnahmen durch die Organe der Deutschen 
Volkspolizei gemäß § 48 StGB ist einzutragen.

§ 12

§ 19
Entmündigungen

Entmündigungen und deren Aufhebung sind einzu
tragen.

Zusatzstrafen
Zusatzstrafen gemäß §§ 49 bis 59 StGB einschließlich 

der gerichtlichen Entscheidungen zu ihrer Verwirk
lichung und zur Abkürzung der Dauer zeitlich begrenz
ter Zusatzstrafen sind einzutragen.

§ 13
Ausweisung und Aufenthaltsbeschränkung

(1) Die Ausweisung gemäß § 59 StGB ist einzutragen.
(2) Die gerichtlich angeordnete Aufenthaltsbeschrän

kung ist einzutragen.

§ 20
Suchvermerke und Steckbriefnachrichten

(1) Suchvermerke und Steckbriefnachrichten der
Staatsanwaltschaft, Suchvermerke der Untersuchungs
organe, des Strafvollzuges und der zuständigen Organe 
des Ministeriums für Nationale Verteidigung sind im 
Strafregister einzutragen. -

(2) Die Eintragungsfrist für Suchvermerke und Steck
briefnachrichten beträgt 5 Jahre, es sei denn, der 
Aufenthaltsort des Gesuchten wird vor diesem Zeit
punkt bekannt.

Kapitel III

§ 14
Verwirklichung der Maßnahmen 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
(1) Die Verwirklichung der Freiheitsstrafe, der Haft

strafe und der Arbeitserziehung ist einzutragen. Das 
gilt auch für die Realisierung der Geldstrafe.

(2) Die gerichtlich beschlossene Beendigung des 
Aufenthalts im Jugendhaus und die Entlassung aus 
dem Jugendhaus werden eingetragen.

(3) Wird gemäß § 354 StPO von der Verwirklichung 
der Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
abgesehen, so hat eine Eintragung zu erfolgen.

§ 15
Nachträgliche Bildung einer Hauptstrafe

- Eine durch gerichtlichen Beschluß nachträglich ge
bildete Hauptstrafe gemäß § 355 StPO ist einzutragen.

Mitteilungen an das Strafregister

§ 21
Mitteilungspflicht

(1) Jede eintragungspflichtige Entscheidung ist dem 
Strafregister und dem für den Wohnsitz des Betroffe
nen zuständigen Volkspolizeikreisamt durch das 
Rechtspflegeorgan mitzuteilen, das die Entscheidung 
getroffen hat. Die Mitteilung hat die vollständige Ent
scheidung der Rechtspflegeorgane zu umfassen.

(2) Die Verwirklichung von Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit hat das hierfür gemäß 
§ 339 StPO zuständige Organ mitzuteilen.

(3) Eintragungspflichtige Tatsachen, die Wehrpflich
tige betreffen, sind auch dem zuständigen Wehrkreis
kommando mitzuteilen.

§22
Form und Frist der Mitteilung

§ 16
Kassation und Wiederaufnahmeverfahren

Rechtskräftige Entscheidungen im oder nach einem 
Kassations- oder Wiederaufnahmeverfahren sind dem 
Strafregister mitzuteilen, soweit sie eine eintragungs
pflichtige Tatsache betreffen. Sie sind einzutragen, 
wenn eine eintragungspflichtige Entscheidung im Kas
sations- oder Wiederaufnahmeverfahren aufgehoben 
oder geändert wurde.

§ 17
Amnestie- und Gnadenentscheidungen

Amnestie- und Gnadenentscheidungen sind eintra
gungspflichtig, wenn durch sie eine im Strafregister 
eingetragene Entscheidung abgeändert wurde.

§ 18
Sonstige Entscheidungen der Rechtspflegeorgane

Vorläufige Einstellungen der Verfahren durch das 
Untersuchungsorgan gemäß § 143 Ziff. 2 StPO, den 
Staatsanwalt gemäß § 150 Ziffern 2 bis 4 StPO und das 
Gericht gemäß §§ 189 Abs. 1, 247 StPO sowie die Um
wandlung einer eintragungspflichtigen vorläufigen Ein
stellung des Verfahrens durch den Staatsanwalt gemäß 
§ 152 Ziffern 1 bis 3 StPO und das Gericht gemäß §§ 189 
Abs. 2, 249 Ziffern 1 bis 3 StPO sind einzutragen.

(1) Eintragungspflichtige Entscheidungen sind dem 
Strafregister innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen. Sonstige Ent
scheidungen entsprechend § 18 dieses Gesetzes sowie 
andere eintragungspflichtige Tatsachen sind innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach ihrem Erlaß oder 
nach ihrem Eintritt mitzuteilen.

(2) Die Mitteilungen an das Strafregister sind form
gebunden und müssen die vollständigen Personalien 
des Betroffenen, die genaue Bezeichnung des Organs, 
das die Entscheidung getroffen hat, sowie den Tag des 
Erlasses und der Rechtskraft der Entscheidung oder des 
Eintritts der anderen eintragungspflichtigen Tatsache 
enthalten.

(3) Bei der nachträglichen Bildung einer Hauptstrafe 
sind dem Strafregister auch die der Hauptstrafe zu
grundeliegenden rechtskräftigen Urteile mitzuteilen.

§23
Ergänzende Mitteilungen

Wird einem auskunftsberechtigten Organ bekannt, 
daß dem Strafregister eintragungspflichtige Tatsachen 
nicht mitgeteilt wurden oder die Eintragung im Straf
register aus einem anderen Grunde unvollständig oder 
unrichtig ist, hat das Organ dem Strafregister die ein
tragungspflichtigen Tatsachen vollständig und richtig 
mitzuteilen.


